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Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und 
Straßenverkehr vom 24.04.2014
- Aktenzeichen 03240376635/hö

gegen:

  Herrn
  Ian Paul Smith
  Kölner Str. 66
  47805 Krefeld

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 22.05.2014
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 705
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass 
des „30. Brachter Dohlenfestes“ am 29. Juni 2014 

Ordnungsbehördliche Verordnung über  das Of-
fenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass des 
„30. Brachter Dohlenfestes“ am 29. Juni 2014

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und Abs. 4 des Gesetzes zur 
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungs-
gesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV.
NRW. S. 516) und der §§ 25 ff. des Ordnungsbehör-
dengesetztes (OBG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Mai 1980 (GV.NRW. S. 528), jeweils 
in der zurzeit gültigen Fassung, wird von der Burg-
gemeinde Brüggen als örtliche Ordnungsbehörde 
gemäß Ratsbeschluss vom  08. Mai 2014 folgende 
ordnungsbehördliche Verordnung erlassen:

§ 1 

Sämtliche Verkaufsstellen im Ortsteil Bracht dürfen 
an folgendem Sonn- oder Feiertag geöffnet sein:

Am 29. Juni  2014 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 
Uhr.

§ 2

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außer-
halb der zugelassenen Geschäftszeiten offenhält 
oder in diesen Geschäftszeiten andere als die zu-
gelassenen Waren verkauft.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Ge-
setzes zur Regelung der  Ladenöffnungszeiten mit 
einer Geldbuße bis zu 500 € geahndet werden.

§ 3

Diese Verordnung tritt am 29. Juni 2014 in Kraft. Sie 
tritt am 30. Juni 2014 außer Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Brüggen, den 09. Mai 2014

Burggemeinde Brüggen
Der Bürgermeister

als örtliche Ordnungsbehörde
gez.

Gottwald

Bekanntmachung
der Gemeinde Brüggen

vom 09. Mai 2014  wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
    bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-
    her beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

Brüggen, den 09. Mai 2014
Gez.

Gottwald
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 706

Bekanntmachung
der Gemeinde Brüggen
Wahlbekanntmachung der Burggemeinde Brüg-
gen 

 
 
1.  Am 15. Juni 2014 findet in der Burggemeinde 

Brüggen die Stichwahl des Bürgermeisters 
statt. 

 
Teilnehmende Bewerber: 
Frank Gellen, CDU und Dietmar Brockes, FDP 
 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 
 
2.  Die Gemeinde ist in 17 allgemeine Wahlbezirke 

eingeteilt. 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-
berechtigten bis zum 4. Mai 2014 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 
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Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung 
des Briefwahlergebnisses um  
16.00 Uhr im Rathaus Brüggen, Klosterstraße 
38, zusammen. 
 

3.  Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 

Die Wähler haben die Wahlbenachrichti-
gung und einen gültigen Ausweis zur Wahl 
mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Stichwahl 
vorgelegt werden. 
 
Gewählt wird mit einem amtlichen blauen 
Stimmzettel, der im Wahlraum bereitgehalten 
wird. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer 
Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und so 
zusammengefaltet werden, dass nicht erkannt 
werden kann, wie er gewählt hat. 
 
Der Wähler hat eine Stimme. 
Auf dem Stimmzettel kann nur ein Bewerber 
gekennzeichnet werden. 
 

4.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an 
die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung der Wahlergebnisse im Wahlbe-
zirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, so-
weit das ohne Beeinträchtigung des Wahlges-
chäfts möglich ist.  

5.  Wähler, die einen Wahlschein haben, können 
an der Wahl 

-  durch Stimmabgabe in einem beliebigen  
 Wahlbezirk des Wahlgebietes (Gemeinde) 

oder 

-  durch Briefwahl teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich 
von der Gemeinde die Briefwahlunterlagen 
(einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag) beschaffen. 
 
Der Wahlbrief mit dem Stimmzettel – im ver-
schlossenen Stimmzettelumschlag – und dem 

unterschriebenen Wahlschein ist so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angege-
benen Stelle zu übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. 
Später eingehende Wahlbriefe werden bei der 
Stichwahl nicht berücksichtigt. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden. 
 

6.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 25 
Kommunalwahlgesetz). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtig-
es Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 
 
 

Brüggen, 28.05.2014  

Burggemeinde Brüggen 
   Der Wahlleiter 

   gez.  
   Gerd Schwarz 

   Gemeindeverwaltungsdirektor

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 706 

Bekanntmachung
der Stadt Nettetal
Berichtigung der Bekanntmachung der Stadt 
Nettetal
des Ergebnisses der Bürgermeisterwahl und 
Wahl der Vertretung am 25. Mai 2014

In der Ausgabe Nr. 15 des 70. Jahrgangs des 
Amtsblattes des Kreises Viersen vom 28.05.2014 
wurden die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl und 
der Wahl der Vertretung der Stadt Nettetal am 25. 
Mai 2014 öffentlich bekannt gemacht. 
Aufgrund eines Redaktionsversehens wurde unter 
Buchstabe A. bei der Verteilung der gültigen Stimmen 
auf die Wahlvorschläge ein falscher Wahlvorschlag 
aufgeführt. 
Aus diesem Grund wird der ordnungsgemäße 
Text der Bekanntmachung des Ergebnisses der 
Bürgermeisterwahl am 25. Mai 2014 in diesem 
Amtsblatt erneut abgedruckt. Er lautet wie folgt: 
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Bekanntmachung der Stadt Nettetal 
des Ergebnisses der Bürgermeisterwahl 

Nachdem der Wahlausschuss der Stadt Nettetal in 
seiner Sitzung am 26.05.2014 die Wahlergebnisse 
festgestellt hat, werden gemäß §§ 35 und 46b des 
Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in Verbindung mit 
§§ 63 und 75d der Kommunalwahlordnung (KWahlO) 
die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl und der Wahl 
der Vertretung hiermit bekannt gegeben.

A. Wahl des Bürgermeisters

Wahlberechtigte: 34.138
Wähler insgesamt: 16.617
davon
ungültige Stimmen:     357
gültige Stimmen: 16.260

Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

1. Wagner, Christian (CDU) 8.255
2. Moter, Udo (SPD)  3.845
3. Peters, Johannes (FDP)  1.892
4. Siemes, Hajo (WIN)     2.268

Nach § 46c Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes 
ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der gültigen 
Stimmen erhalten hat. Von den zugelassenen 
Wahlvorschlägen hat der Bewerber Christian Wagner 
mit 8.255 Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebe-
nen gültigen Stimmen auf sich vereinigt  und ist damit 
als Bürgermeister gewählt. 
Gemäß § 46b in Verbindung mit § 39 Abs. 1 
Kommunalwahlgesetz kann binnen eines Monats 
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses von jedem 
Wahlberechtigten des Wahlgebiets, von der für das 
Wahlgebiet zuständigen Leitung solcher Parteien und 
Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen ha-
ben sowie von der Aufsichtsbehörde beim Wahlleiter 
Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl erho-
ben werden, wenn sie eine Entscheidung über die 
Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben 
a bis c Kommunalwahlgesetz für erforderlich hal-
ten. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter der Stadt 
Nettetal, Doerkesplatz 11, 41334 Nettetal, schriftlich 
einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu er-
klären. 

Nettetal, 28.05.2014
Der Wahlleiter 

gez. Schönfelder

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 707

Bekanntmachung
der Gemeinde Schwalmtal
Bekanntmachung der Ergebnisse der Gemein-
dewahlen am 25. Mai 2014 in der Gemeinde 
Schwalmtal

Nachdem der Wahlausschuss der Gemeinde 
Schwalmtal die Wahlergebnisse am 26. Mai 2014 
festgestellt hat, werden gemäß § 35 und 46 b des 
Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in Verbindung 
mit §§ 63 und 75 d der Kommunalwahlordnung die 
Ergebnisse der Bürgermeisterwahl und der Wahl des 
Rates hiermit bekannt gegeben.

A. Wahl des Bürgermeisters

Zum Bürgermeister wurde gewählt

Pesch, Michael 
Hehler 108, 41366 Schwalmtal       CDU
Dipl.Verwaltungswirt 

B. Wahl des Rates 

I. In den Wahlbezirken wurden gewählt:

601 Paschmanns, Thomas
Printzenhof 38
41366 Schwalmtal 
Bankkaufmann

CDU

602 Joppen, Hans-Willi
Schellerbaum 30
41366 Schwalmtal 
Betriebsschlosser

CDU

603 Groothoff, Erich 
Boisheimer Straße 2b
41366 Schwalmtal
Kaufmann Groß- u.
Außenhandel 

CDU

604 Gisbertz,Andreas
Tulpenweg 6 a
41366 Schwalmtal 
Kfm. Angestellter

CDU

605 Bischofs, Karl Heinz 
Maximilian-Kolbe-Straße 49
41366 Schwalmtal 
Rentner 

CDU

606 Güldenberg, Hermann-Josef 
Rosenweg 12
41366 Schwalmtal 
Oberstudienrat/NRW i.R.

CDU
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607 Wetzels, Johannes-Hubert
Gladbacher Straße 10
41366 Schwalmtal
Kaufmann

CDU

608 De Rijk, Vera
Dülkener Straße 9
41366 Schwalmtal 
Exportsachbearbeiterin

CDU

609 Höckendorf, Lothar
Ungerather Straße 18
41366 Schwalmtal 
Pensionär

CDU

610 Zellner, Herbert Rudolf
Kamillenweg 19
41366 Schwalmtal
Rentner

CDU

611 Hänseroth, Karl
Kleiststraße 4
41366 Schwalmtal
Physiotherapeut 

CDU

612 Nooten, Peter Willi
Eicken 15 a
41366 Schwalmtal
Landwirt 

CDU

613 Janoschek, Christoph
Weichselstraße 47
41366 Schwalmtal 
Techniker f. Hochbau  

CDU

614 Engels, Johannes
Ungerath 327
41366 Schwalmtal
Landwirt

CDU

615 Bienert, Gisela
Josef-Rösler-Straße 4
41366 Schwalmtal 
Kfm. Angestellte / 
Geschäftsführerin

CDU

616 Palmen, Werner 
Buchenstraße 25
41366 Schwalmtal
Rentner

CDU

617 Van de Flierdt, Kurt
Lüttelforster Weg 2 
41366 Schwalmtal 
Postbeamter i.R.

CDU

II. Aus den Reservelisten wurden gewählt:

CDU Bördemann, Yvonne
An Haus Clee 32 
41366 Schwalmtal 
Studentin 

Hurtmanns, Thomas
Amerner Straße 81
41366 Schwalmtal 
Sparkassen-Betriebswirt

SPD Dr. Welters, Hermann-Josef
Dülkener Straße 40
41366 Schwalmtal
Arzt i.R.

Poral, Hanna
An Haus Clee 21
41366 Schwalmtal 
Seniorenberaterin

Dr. Kuhn, Marco
Ungerather Kirchweg 7a
41366 Schwalmtal
Wahlbeamter 

Pesch, Heike
Birgen 7a
41366 Schwalmtal 
Erzieherin

Schulz, Elmar
Geschw.-Scholl-Straße 31
41366 Schwalmtal
Busfahrer 

Pesch, Christian
Berg 42
41366 Schwalmtal
Kinderpfleger

Schneider, Hans
Dorfstraße 65
41366 Schwalmtal
Offizier a.D.

GRÜNE Beiten, Maria
Steegskamp 10
41366 Schwalmtal
Dipl. Kauffrau 

Heinen, Jürgen
Beethovenstraße 14
41366 Schwalmtal
Heilerzieher
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Foest, Klaudia
Maximilian-Kolbe-Straße 45 a
41366 Schwalmtal
Hausfrau

Schinken, Paul
Ungerather Kirchweg 7 c
41366 Schwalmtal
Dipl. Ingenieur

Heinemann-Nieberding, Susanne
Brüggener Weg 4
41366 Schwalmtal
Diabetes Beraterin 

Joebges, Stephan
Birgen 7
41366 Schwalmtal
Verwaltungsleiter

FDP Heinrichs, Hans-Dieter
Hostert 27
41366 Schwalmtal
Sachverständiger f.d. Bewertung
v. Immobilien 
Klawitter, Wilhelm
Lüttelforst 190
41366 Schwalmtal 
Kaufmann 

Gemäß § 39 KWahlG können gegen die Gültigkeit 
der Wahl 

- jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets,

- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung 
solcher Parteien und Wählergruppen, die 
an der Wahl teilgenommen haben,

sowie

- die Aufsichtsbehörde

b innen  e ines  Mona ts  nach Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses, also bis zum 12. Juli 2014 
einschließlich, Einspruch erheben, wenn sie eine 
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 
40 Abs. 1 Buchstaben a) bis c) KWahlG für erforderlich 
halten. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich 
einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu 
erklären. 

Schwalmtal, den 28.05.2014  
Der Wahlleiter

gez. Gather

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 708

Bekanntmachung
der Stadt Viersen
Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahl der 
Vertretung der Stadt Viersen am 25.05.2014 

Nachdem der Wahlausschuss der Stadt Viersen die 
Wahlergebnisse in der Sitzung vom 28. Mai 2014 fes-
tgestellt hat, werden gemäß § 35 Kommunalwahlge-
setz (KWahlG) in Verbindung mit § 63 Kommunal-
wahlordnung (KWahlO) die Ergebnisse der Wahl der 
Vertretung der Stadt Viersen hiermit nachstehend 
bekanntgegeben. 

Gemäß § 39 KWahlG können gegen die Gültigkeit 
der Wahl jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, 
die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher 
Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilge-
nommen haben, sowie die Aufsichtsbehörde binnen 
eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebniss-
es Einspruch erheben, wenn Sie eine Entscheidung 
über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 Buch-
staben a) bis c) KWahlG für erforderlich halten. Der 
Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich einzure-
ichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

Viersen, den 28.05.2014 
Der Bürgermeister

als Wahlleiter
gez.

Thönnessen
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen
Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahl des Integrationsrates der Stadt Viersen am 25.05.2014 

Nachdem der Wahlausschuss der Stadt Viersen die Wahlergebnisse in der Sitzung vom 28. Mai 2014 fes-
tgestellt hat, werden gemäß § 35 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) die Ergebnisse der Wahl des Integra-
tionsrates der Stadt Viersen hiermit nachstehend bekanntgegeben. 

Gemäß § 39 KWahlG können gegen die Gültigkeit der Wahl jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, die für 
das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen 
haben, sowie die Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch 
erheben, wenn Sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a) bis c) 
KWahlG für erforderlich halten. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich 
zur Niederschrift zu erklären. 

Viersen, den 28.05.2014 
Der Bürgermeister

als Wahlleiter
gez.

Thönnessen
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